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der auseinandergeſprengten Landſtürmler hatte man dieſelben in einer

katholiſchen Kirche des Oberlandes gefunden , wo ſie , wie Meßgewänder

zur Schau aufhingen .

VIII .

Die Mediationsacte von 1803 und ihre Folgen für das Land . —

Rhätiens Anſchluß an die Gidgenoſſenſchaft . — Die Verfaſſung

des Kantons und ſeine Stellung zu der übrigen Schweiz . —

Confeſſionelle Verhältniſſe . — Eine Landammannswahl . — Die

jetzigen Zuſtände . — Ein Glick auf die Zukunft

Graubündens .

Als der Mann im Schlachtenmantel von Marengo auch die Zwie —

tracht des Schweizerbundes mit ſtarker Hand durch die Mediations —

acte vom Jahr 1803 ſchlichtete , wurde die rhätiſche Republik in den

Bund der neunzehn Kantone mit aufgenommen und ſo ihrem anarchi —

ſchen Einzelleben entriſſen . Die Mediationsacte beſtätigte den Kanton

in ſeinem jetzigen Umfange und bahnte nach jenen langen , verderblichen

Kämpfen zuerſt den Weg zu einer beſſeren ſtaatlichen Ordnung . Sie

ſchuf einen großen Rath von neun und ſechszig Mitgliedern , einen klei —

nen Rath aus den alten Bundeshäuptern , ſie rief einen Staatskörper

in ' s Leben und ſetzte ein Appellationsgericht ſowie ein Kantonsgericht

ein , dadurch die Macht der einzelnen Gemeinden und Hochgerichte weis —

lich beſchränkend .

Damals bekam der Kanton auch zuerſt eine ordentliche , geregelte

Poſtverwaltung , ſowie andere öffentliche Einrichtungen : eine Kantons —

ſchule , einen Schul - und Geſundheitsrath , eine Militärcommiſſion . Im

Jahre 1806 wurden die erſten Munzen gepragt . Kurz das innerlich

zerrüttete und in uralten verroſteten Formen erſtarrte Leben der bünd —

neriſchen Republik empfing einen „Entwicklungstrieb zur ſtaatlichen Aus —

bildung . “
So ſah die Schweiz überhaupt durch das Einſchreiten jenes Mannes ,

deſſen mächtige Hand , wie einſt die des fränkiſchen Karl , überall im Spiele

war , wo dem Fortſchritte eine Bahn gebrochen wurde , einen elffährigen

Zuſtand des Friedens und ſtaatsbürgerlicher Freiheit . Der Geiſt des Vol —

kes und ſein Wohlſtand hat ſich in dieſer kurzen Spanne Zeit raſcher und
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kräftiger entfaltet , als zuvor in einem Jahrhunderte . Als aber die alte

Monarchie über den Sohn der Republik geſiegt , wurde mit ſeinem Sturze
auch die Mediationsacte zerriſſen ; das Alpenland ſah ſich neuen Kämpfen
und Parteiſtürmen ausgeſetzt und die ihrer Macht verluſtig gewordenen
Patricier - Familien ſuchten wieder die alten Seſſel zu erobern .

Auch in Graubünden blieb die Reaction nicht aus . Eine öſtreichiſche
Parthei ſtieß die Mediationsverfaſſung um und ſuchte die Losreißung
von dem Schweizerbunde durchzuſetzen ; aber der Verſuch mißlang .

Mit dem Bundesvertrage vom 7 . Auguſt 1815 trat auch der ehemalige
Freiſtaat der drei Bünde in Hohenrhätien als Kanton Graubünden
in denKreis der eidgenöſſiſchen Bundesglieder , wo er die fünfzehnte Stelle
einnimmt . Seine Verfaſſung wurde jedoch erſt im Jahre 1830 in dem

eidgenöſſiſchen Archive niedergelegt , als es der Partei der Patrioten ge —
lungen war , jene Reaction aus dem Felde zu ſchlagen , welche die alte

Landesverfaſſung wiederherſtellen wollte . Sie beſteht bis jetzt noch unver —

ändert ſo fort , denn die Umwälzungen , welche das Jahr 1830 in der

Schweiz hervorrief , gingen ſpurlos an jenem Berglande vorüber ) , in

deſſen abgelegenen Thälern und Gebirgswinkeln die Zeit nur leiſe anpocht .
Die Verfaſſung des Landes iſt im Ganzen noch ziemlich dieſelbe , in

welcher der Freiſtaat der drei Bünde vor der allgemeinen europäiſchen
Staatenerſchütterung Jahrhunderte lang beſtanden . Es haben ſich hier noch
bis auf den heutigen Tag demokratiſche Einrichtungen der altgermaniſchen
Vorzeit in einer ſchlichten Urſprünglichkeit erhalten , wie ſie eben nur in

ſolchen weltabgeſchiedenen Hochgebirgsgegenden möglich iſt , wo die Men —

ſchen ſo unbeweglich find , wie ihre Alpen und Gletſcher , feſt an den her —
kömmlichen Satzungen der Altvordern haltend . Sie ſpüren die Mängel
nicht , welche dieſen alten Einrichtungen ankleben ; ſie fühlen in ihrem Na —
turleben und engumfriedeten Gemeindeweſen , das mit allen Faſern ihres
Seins verwachſen iſt , kein Bedürfniß nach zeitgemäßen Neuerungen und

ſehnen ſich keineswegs nach beſſeren Geſetzen , nach einem Staatshaushalte ,
der die Kräfte des ganzen Landes centraliſirte . Niemand kann ihre alten

Freiheiten antaſten . Die Abgaben und Steuern ſind ſehr gering und ſo
kümmern ſich dieſe verſchiedenen Volksſtämme , dieſer Romanier , Italiener
und Deutſche , Proteſtanten und Katholiken , welche bunt durcheinander
wohnen , wenig um das , was da draußen in der Welt vorgeht .

* ) Bei allen , in dem hohen Alpengebirge gelegenen Kantonen war dies der Fall . Auch Ap —

penzell , Wallis , Uri , Unterwalden , Glarus , Zug haben nach jenem Reformjahr 1830 ihre

herkömmlichen Staatseinrichtungen unverändert beibehalten .
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Graubünden hat zwar faſt immer die liberalen Richtungen der Schweiz

unterſtützt , allein lau genug iſt die Theilnahme an den Kämpfen , welche

die Eidgenoſſenſchaft bewegen . Die Graubündner nehmen in ihrer Zu —

rückgezogenheit durchaus kein unmittelbares Intereſſe an denſelben .

Selbft in Chur hörte ich nur den Zwieſpalt der Eidgenoſſen beklagen .

Mit Bedauern von den unglückſeligen . Friedensſtörungen ſprechend , be —

trachtete man die Verhältniſſe von der Vogelperſpective aus und die

öffentliche Meinung in jenem verhängnißvollen Augenblicke , als die Tags —

ſatzung zu Bern über die Sonderbundsfragen abſtimmen ſollte , war eine

faſt ganz indifferente , ſo daß der Reiſende , der damals gerade von Zürich

kam und dem noch die Ohren widerhallten , von den Zungengefechten im

„ Caké litteraire “ und den politiſchen Raiſonnements in allen Schenken ,

wo die Leute mit ihren Phraſen aus der „ neuen Züri Zitig “ ſich

breit machten , ſich in dieſe Gegenſätze kaum zu finden wußte . Da waren

weder politiſche Schreier , noch überfüllte Wirthshäuſer und Alles ganz

anders , als in der ſo aufgeregten inneren Schweiz .

Ebenſo iſt aber auch dieſer mit Ausnahme Teſſins wenigſt betretene

Kanton dem größten Theil der Schweizer ſelbſt noch eine terra incognita .

Derſelbe weiß von den Zuftänden Deutſchlands und Frankreichs vielleicht

mehr , als von dieſem im Schooß der Gebirge vereinſamten Eidgenoſſen ,

die ihre eigene vierhundertjährige Geſchichte gehabt . Nur durch dürftige

Berichte in der „ churer Zeitung “ und durch das Erſcheinen der Geſandt —

ſchaft auf der Tagſatzung , die dort romaniſch reden darf , wenn ſie will ,

erfährt er von ihnen . Verkehrsbezüge beſtehen außer dem nicht unbedeu —

tenden Speditionshandel in Chur wenig oder gar keine . Auch iſt von

Induſtrie in jenen Gebirgsthälern keine Rede , die nur durch mühevoll

zu überſteigende Paßſtraßen mit der übrigen Welt verbunden ſind , durch

jene „ Wolkenſtege , wo das Maulthier im Nebel ſeinen Weg ſucht . “

Macht ja die ganze geographiſche Lage Graubündens , ſeine Beziehungen

mit der Eidgenoſſenſchaft ſpärlicher , als mit dem den Kanton auf drei

Seiten umgürtenden öſtreichiſchen Staate , in welchen ſich vier Thäler

und drei Gebirgspäſſe ausmünden .

So finden wir auch in Graubünden das gewiß auffallende Verhältniß ,

daß , während die ganze übrige Schweiz in offene Heerlager zerriſſen iſt ,

Katholiken und Proteſtanten ſich feindlich gegenüberſtehen , die beiden Re⸗

ligionspartheien äußerlich in ungeſtörter Ruhe neben einander wohnen . Bei

ſeiner gemiſchten Bevölkerung von Bekennern der verſchiedenen Religions —

formen , mußte das Land in neueſter Zeit den römiſchen Umtrieblern ein
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willkommenes Feld ſein , um Streitigkeiten anzuſchüren und im Stillen

feſten Fuß zu faſſen . Aber ſeit alten Zeiten hatte ſich der Staat gegen
die Einflüſſe der Kirche gefichert . Das Bisthum Chur ſtand unter Schutz
und Aufſicht des Gotteshausbundes und ſpäter wurde dieſe Aufficht dem

Staate übertragen . Demnach darf das Domkapitel ohne Vorwiſſen und

Zuratheziehen des Staates keinen Biſchof erwählen , die Wahl nur mit

deſſen Einwilligung vollziehen und blos einen Inländer ernennen , der

dem Staate angenehm iſt , wie auch Biſchof und Kapitel verpflichtet ſind ,

Rechenſchaft abzulegen über die Verwaltung des Hochſtiftes .

Im Jahre 1821 beſtrebten fich die Ultramontanen , dieſe Oberauf —

ſicht des Staates über die Kirche abzuſchütteln , allein ſie fanden entſchie —
denen Widerſtand , und unter den Katholiken der höheren Stände , die ,

durch Reiſen und längeren Aufenthalt im Auslande aufgeklärt , wenig

geneigt ſind , ſich von dem römiſchen Prieſtergeiſte beherrſchen zu laſſen ,

Gegner , welche die alten Rechte des Landes nicht antaſten ließen . Der

päpſtliche Nuntius in Luzern ſuchte den Plan auszuführen , das Kantonal —

bisthum aufzuheben und St . Gallen mit Chur zu verbinden ; der damalige
Biſchof Karl Rudolf beſtrebte ſich dieſen Plan zu fördern , der durch eine

päpſtliche Bulle beſtätigt wurde , worin das Kirchenoberhaupt über das

Bisthum Chur verfügte . Allein der große Rath verwarf die Bulle des

Papſtes und erklärte mit Beſtimmtheit , daß der Staat Graubünden , als

Souverain , nichts von ſeinen Souveränitätsrechten aufgeben werde .

bl
So ſtand die Sache in der Schwebe bis zum Tode des Biſchofs im

100 Jahr 1833 , wo der Staat eine Commiſſion , zur Verwaltung der Kirchen —

güter ernannte . Da machte der päpſtliche Nuntius die Anzeige , daß der

heil . Vater , als Haupt der Kirche , kraft ſeiner apoſtoliſchen Machtvollkom —

menheit , den Kapitelsvicar Boſſi zum Biſchof von Chur und St . Gallen

0 K ernannt habe . Das Domkapitel erkannte dieſe Ernennung an ; der Biſchof
14

empfing in Einſiedeln vom Nuntius die Weihen und zog in ſeinem Palaſt

0 zu Chur ein . Aber die Graubündner griffen zu energiſchen Maasregeln ,

10 um ſich ihr altes Recht zu wahren . Mit Gewalt wurde der neue Biſchof
K

aus dem Palaſte gewieſen , und der Staat verwaltete die Güter des Bis —

thums . Erſt als im Jahre 1836 nachgegeben und das Doppelbisthum

aufgehoben ward , beſtätigte man den Vicar Boſſi als Biſchof von Chur .

Außerdem hat Graubünden bei der Majorität ſeiner proteſtantiſchen
4 Bevölkerung nicht viel mehr von den römiſchen Intriguen zu fürchten .

Gegen die um ſich greifende Proſelytenmacherei hat der große Rath im

Jahre 1843 ein ſcharfes Geſetz erlaͤſſen ; gemiſchte Ehen , welche einzuſegnen

0
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die katholiſchen Prieſter ſich hartnäckig weigerten , werden von den prote —

ſtantiſchen Pfarrern vollzogen und ſo erfreut ſich das Land , beſonders

ſeitdem Boſſi geſtorben iſt , eines ungeſtörten confeſſionellen Friedens . Bei

den jüngſten Kämpfen in der Schweiz war Graubünden bekanntlich auf

der Seite der Eidgenöſſiſchen ; doch ſcheute man ſich den katholiſchen Theil 1
der Bevölkerung anzuhalten , mit gegen Lucern und die Urkantone zu

.

ziehen . Im Lande ſelbſt aber blieb Alles ruhig und in Frieden . “ )

Außer dem Umſtande , daß die angeſehenſten Männer in Graubünden

dem Ultramontanismus durchaus abhold find , trägt aber auch hauptſächlich
die ſelbſtſtändige Gemeindeverfaſſung dazu bei , den Einfluß der

römiſchen Prieſter nicht allzumächtig werden zu laſſen . Dieſes engbegrenzte
Gemeindeleben und die ganze innere feſte Gliederung deſſelben macht es

eben unmöglich , daß ſich überhaupt ein öffentlicher Geiſt entfalte , es ſchließt

von den Strömungen der Zeit ab und ſetzt allen äußeren Einflüſſen jene

ſtarre hiſtoriſche Zähigkeit entgegen , die vorzugsweiſe das politiſche

Element Graubündens bildet .

Solche alt demokratiſche Verfaſſungen bringen es mit ſich , daß die

Leute ſich ganz zwiſchen den feſteingerammelten Pfählen ihrer Häuslichkeit

abſchließen , daß ſie , ſich als einen kleinen Souverain in ihrem Eigen —

thum fühlend , mit dem Britten ſagen : „ My house is my castie “ ( mein

Haus iſt meine Burg ) , zunächſt nur darum bekümmert , wie ſie am be —

ſten ihren Beſitz begründen , ihre Arbeit oder den Ertrag ihrer Heerden ,

Matten und Felder verwerthen , ohne Theilnahme für die Intereſſen der

N
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* ) In Graubünden beſteht das Verhältniß , daß die evangeliſchen Pfarrer , wie

auch die Schulmeiſter von der Gemeinde abhängen und jährlich von dieſer

als ihrem Brodherrn im Amte beſtätigt werden müſſen . Gefällt der Majo —

rität der Gemeinde ihr Pfarrer nicht mehr , ſo kann er ohne Angabe der

Gründe ſofort entlaſſen werden . Der Geiſtliche hat daher die Aufgabe , ſich

mit ſeiner Hemeinde immer gut zu ſtellen . Er iſt von ihr von Jahr zu Jahr

gemiethet , ein Uebereinkommen , das Aehnlichkeit mit den in Amerika beſte —

henden Verhältniſſen hat und es den Gemeinden gänzlich anheimſtellt , einen

Prieſter , der ihnen nicht zuſagt zu entfernen und einen Anderen zu wählen .

Daß übrigens dieſe ächt demokratiſche Wahlfreiheit nicht mißbraucht wird ,

geht ſchon daraus hervor , daß man trotz derſelben nicht leicht einem Prediger

kündigt . Die katholiſche Geiſtlichkeit ſteht dagegen nur unter ihren Kirchen —

obern ; ihre Abſetzung und Beſtrafung hängt von denſelben ab . — Die Be —

ſoldungen der Schullehrer ſind hier ſo jämmerlich , wie in gewiſſen deutſchen

Staaten . Wenige haben ein Einkommen von mehr als hundert Gulden , viele

wohl kaum die Hälfte . Von den evangeliſchen Pfarrern haben viele wohl

kaum ein Jahreseinkommen von zweihundert Thalern , während die katholi —

ſchen Geiſtlichen auch in dieſer Hinſicht beſſer und feſter ſtehen . Näheres

hierüber ſiehe in „ die Schweiz und ihre Zuſtände . Reiſeerinne⸗

rungen von Theodor Mügge , III . Bd . ( Hannover 1847 ) . “

9
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übrigen Welt , ohne das Bedürfniß einer einheitlichen Entwicklung des

Staates zu kennen .

Selten iſt ein Mann , der nicht Haus und Hof hätte ; ein Stückchen
des mütterlichen Bodens beſitzt jeder und fühlt ſich darauf ſouverain ,
das Grundeigenthum iſt hier außerordentlich getheilt und dazu kommen

noch die Gemeindegüter , an welchen einzelne Gemeinden ſo reich
ſind , daß alle ihre Bürger ſich ernähren können . Denn der Befſitzloſe
erhält ein Stück des Gemeindelandes auf Lebenszeit zur Nutznießung ;
ſo werden zum Beiſpiel in der Gemeinde Mayenfeld alle Abgaben
aus dem Gemeindegut beſtritten und trotzdem bleibt noch ſo viel übrig ,
daß den ſämmtlichen ärmeren Gliedern der Gemeinde Feld und Matten

zur Benutzung überlaſſen werden können und ſie aus dem gemeinſamen
Gut ihren Lebensbedarf erhalten .

In Graubünden macht ſich die Souveränetät des Volkes in ihrer

weiteſten Ausdehnung geltend . „ Mehrere in patriarchaliſcher Selbſtän —

digkeit lebende Familien , wohnen entweder in einem Dorfe oder in den

zerſtreuten Hütten der Thäler und Berge als Nachbarſchaft beiſammen .

Alle Genoſſen find Geſetzgeber in ihrem Gemeinweſen : niemand hat ſich

ſonſt darein zu miſchen . Sie ernennen ihre Vorſteher , Verwalter und

Geſchwornen oder „ Giraus “ und deren Haupt , welches ſie Dorfmeiſter
oder romaniſch „ Curig “ heißen . Selbſtherrlich auf dem heimathlichen
Gebiete ſchattend , kann die Gemeinde mit hergebrachten Rechtsſamen dem

ganzen Bundesſtaat widerſprechen und widerſtehen . “

„ Oft bildet ein ſolches Dorf , oder eine einzelne Thalſchaft , oder

Nachbarſchaft , eine Gemeinde , oder ein Gericht , das heißt ſchon einen

eignen Freiſtaat . Oefter noch ſind mehrere Ortſchaften zu ſolchen

verbunden . Dieſer kleine Staat hält ſeine eigne Landesgemeinde ;
ſendet ſeine eignen Abgeordneten oder Stellvertreter zur Bundesverſamm —

lung ab , um in allgemeinen Staatsangelegenheiten mit zu ſprechen , beſitzt
ſeine eigne Regierung von mehreren Rathsherrn und mit einem Amtmann

oder „ Maſtrol “ an der Spitze ; ebenſo ſein eignes Civilgericht , von

welchem im Zehntgerichtenbunde nicht einmal eine Appellation an eine

höhere Behörde ſtattfindet . Die Landsgemeinde iſt der Souverain der

kleinen Republik , jeder Bürger , der das vierzehnte oder fünfzehnte Jahr

zurückgelegt hat , iſt ſtimmfähig und mit dem zwanzigſten Jahre kann er

zu allen Aemtern gewählt werden . “

„ Vier , fünf , oft weniger dieſer Republiken heißen ein Hochgericht ,

ohne Zweifel vom Hoheitsrecht ihrer gemeinſamen richterlichen Behörde ,
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nicht nur bei bürgerlichen Rechtshändeln als erſte Inſtanz zu entſcheiden

( wie im Gotteshaus - und grauen Bund ) , ſondern auch in Criminalfällen

über Leben , Ehre , Freiheit und Gut des ſtrafbaren Bürgers oder Fremd —

lings Urtheil zu fällen . Das Hochgericht iſt ein in ſich abgeſchloſſener

Staat ; mit anderen Hochgerichten des Bundes nur durch den urſprüng —

lichen Bundesvertrag oder Bundesbrief im Zuſammenhang ; es hat , unab —

hängig und von den übrigen verſchieden , ſeine Verfaſſung , Geſetzgebung

und Regierung für ſich . Das Haupt der Republik iſt ein Landammann ;

der Souverain aber die Landsgemeinde . Der Landammann oder

„ Podeſta “ iſt der Repräſentant des Staates an Bundestagen ; gewöhn —

lich Vorſteher der meiſten oberen Behörden und zugleich Rathgeber , Frie —

densſtifter , Vermittler in allen zwiſtigen Haushaltungen , die ſich an ihn

wenden wollen . Er iſt alſo kein unwichtiger Mann ; führt auch amtlich

den vielſagenden Titel „ Ihro Weisheit . “ *)

Graubünden , das kleine Ländchen mit ſeinen hundertdreißig Quadrat —

meilen und 95,059 Seelen , beſteht noch heutigen Tages aus 25 und ei —

nem halben ſolcher ſelbſtherrlichen Freiſtaaten oder Hochgerichte , wovon

8 dem oberen oder grauen Bund , 7 dem Zehngerichtenbund angehören

während der Gotteshausbund zehnundeinhalb ſolcher ſouverainen Unterab —

theilungen zählt . Jedes dieſer Hochgerichte bildet einen kleinen Staat

im Staate und hat , wie geſagt , noch eigne Obrigkeiten , eine eigne

Verfaſſung , die , wenn dreiviertel ſeiner Bürger für eine Reform ſtim —

men , abgeändert werden kann , obwohl nichts geſchehen darf , was wider

die allgemeine Verfaſſung des Kantons wäre , ferner einen eignen Re —

präſentanten im Bunde . Und von dieſen Hochgerichten erleiden

wiederum einige die nämliche Unterabtheilung in Gerichte , ja eine jede

Gemeinde hat ihren Landammann , ihre Präſidenten und Räthe , weshalb

es ſicherlich auf keinem Fleck der Erde von gleicher Größe ſo viele titulirte

Herren gibt als hier . Man denke ſich was für ein buntes demokratiſches

Flickwerk , für eine Staaten - Ollopatrita dies iſt und in welcher Kindheit

das politiſche Leben dieſes Landes daher noch liegen muß !

Um unſern Leſern einen Begriff von der ſchlichten patriarchaliſchen

Urſprünglichkeit dieſer uralten Einrichtungen zu geben , wollen wir hier

die Schilderung einer Landsgemeinde und Landammannsweahl

mittheilen , welche Dr . Ignatz Chriſtian Schwarz in St . Gallen ,

der „ Wanderbilder von den Quellen des Rheins bis zum

* ) Zſchokke , die klaſſiſchen Stellen der Schweiz Bd . I . S . 39 - 40 ff .
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Rheinfalle “ ( Schaffhauſen , Hurter 1843 ) herausgegeben hat , entwirft .

Derſelbe wohnte nämlich der Feier einer Landammannswahl zu Diſentis

bei und erzählt Folgendes :

„ Der Ort iſt eine eigens dazu beſtimmte Wieſe , einfach eingerichtet .
In der Mitte ein runder Stock als Tribüne , welcher Platz für ein paar

Perſonen darbietet ; um dieſelben herum ein , aus Pfählen und länglicht

in dieſelben geſteckten Stangen gebildetes Viereck , innerhalb deſſen die

obrigkeitlichen Perſonen ſich befinden . “

„ Die erſte Feier begann gegen 10 Uhr Morgens am zweiten Pfingſt —

tage nach dem Gottesdienſt ; das Volk hatte bereits in zahlreicher Menge
die Wieſe beſetzt , als auf ein gegebenes Zeichen und mit Einwilligung
desſelben die Obrigkeit zum Kloſter hinaufzog , dort den ehrwürdigen Abt

( von Diſentis ) abzuholen , der , wie in Civil - und Standesſachen auch bei

den Landsgemeinden des Hochgerichts Sitz und Stimme hat . Der Be —

gleitungszug bewegte ſich die Anhöhe wieder herab zur Landammannswieſe

in folgender Ordnung : voran ging ein Läufer in kurzen Hoſen , mit run —

dem Hut und Rock im altfränkiſchen Schnitte , der zur Hälfte von rother

und halb von grüner Farbe war ; er trug einen Stab in der Hand . Ihm

folgte ein Pfeifer und zwei Trommler in gleicher Tracht . Dann kam der

Bundesweibel in einem langen Mantel von halb rother und grüner Farbe ,

das Schwert der Gerechtigkeit in der Hand . Ihm folgten der Abt und

der bisherige Landammann in ſcharlachrothem Mantel und dann paarweiſe

die übrigen Mitglieder der Obrigkeit . Beim Erſcheinen des Prälaten

fielen Alle , vor denen er vorüberging , auf die Knie , indem der Abt ſeinen

geiſtlichen Segen ertheilte . “

„ Angelangt in dem oben erwähnten Viereck , hielt der Abt an ' s Volk

eine Rede in romaniſcher Sprache , worin er es an ſeine Rechte und Pflich —

ten erinnerte und aufforderte , den wichtigen Akt mit der gehörigen Ord —

nung , Ruhe und Gewiſſenhaftigkeit zu vollziehen . Hierauf betrat der bis —

herige Landammann die Tribüne , die Niederlegung ſeines Amtes erklärend ,

und für das ihm geſchenkte Vertrauen dem Volke dankend . Nun begann

die Wahl des Nachfolgers . Der Weibel beſtieg die Tribüne , die Namen

der Canditaten nennend , ſammt den Geldſummen , die Jeder anbietet ,

worauf dann Einer nach dem Anderen ſeinen Vortrag dem Volke machte .

Nach Abgang eines Jeden , forderte der Weibel das Volk auf , ſeine Zu —

ſtimmung durch Händeaufheben und Acclamation auszudrücken . “

„ Bei dem erſten Canditaten war dieſer Eißer noch nicht groß ; deſto

lebhafter bei den beiden folgenden , ſo daß es zweifelhaft war , welcher
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von ihnen eigentlich gemeint ſei . Es entſtand ein allgemeines Getöſe und

Gedränge , weshalb zur endlichen Entſcheidung einer von der Obrigkeit

den Vorſchlag machte , den oberſten Stock des Rathhauſes zu beſteigen ,

um von dort aus nach Gewiſſenhaftigkeit die Mehrheit der Hände zählen

zu können . Es geſchah , und ſein erſtatteter Bericht wurde mit allgemeinem

Beifallsjubel begrüßt . Der neugewählte Landammann wurde ſogleich auf

die Tribüne gehoben , und mit dem Scharlachmantel bekleidet , worauf er

dann der Obrigkeit ſich anreihte . “

„ Nun ward zur Wahl des Seckelmeiſters und der übrigen Amts —

glieder geſchritten , was Alles viel ruhiger ablief . Nach Beendigung der

Feier — ſie dauerte bis zwei Uhr Nachmittags — ging der Zug , wie

beim Anfange zum Kloſter hinauf ; dann wurde der neue Landammann

unter Trommel - und Pfeifenklang , Flintenſchüſſen und lautem Geſchrei

der Knabenſchaft , nach Hauſe begleitet , wo gewöhnlich eine reiche Mahl —

zeit das Ganze beendigt . “

Seit der Einverleibung Graubündens in die ſchweizeriſche Eidge —

noſſenſchaft , wird das Land mehr und mehr von einem anderen Geiſte

durchdrungen , ſo unentwickelt ſein ſtaatliches Leben auch noch ſein mag

und wie eingeroſtet es noch in jenen alten Formen iſt , von welchen wir

oben ein Bild zu geben verſuchten . Seitdem das rhätiſche Land ſich

nicht mehr im politiſchen Verkehr mit den auswärtigen großen Mächten

bewegt , der es in geldſüchtige Factionen ſpaltete und alles Unheil über

ſeine Bewohner brachte , regt ſich der Gewerbfleiß hie und da , es wird

für die öffentlichen Anſtalten des Kantons , für die großen Handelsſtra —

ßen geſorgt , welche Italien mit Deutſchland verbinden und obwohl die

uralte Conföderation der ſechs und zwanzig freien Hochgerichte des Ge —

birges mit allen ihren beſonderen Rechten und Freiheiten noch beſteht ,

hat das labyrinthiſche Staatsgebäude doch ſchon einige Einfachheit ge —

wonnen ; es hat ſchon zeitgemäßere Umſtaltungen erlitten , die den Er —

fahrungen der menſchlichen Geſellſchaft ſeit jenen uralten Anfängen des

Gemeindelebens mehr entſprechen . Der große Rath , aus Abgeordneten

aller Hochgerichte berathſchlagt zuvor über Geſetze und Staatsverträge ,

ehe ſie zu den Gemeinden gelangen ; er leitet die Verwaltungs - und

Polizeiangelegenheiten des Kantons , entſcheidet in den Streitigkeiten der

einzelnen Gemeinden untereinander , er wacht über die Finanzen des

Geſammtſtaates . Auch der äußerſt verworrene Juſtizgang , bei dem über —

all Bauern zu Gericht ſitzen ( Juſtiz und Polizei ſind ganz in den Hän —

den der einzelnen Gemeinden ) , bei dem neben vielen Gewohnheitsrechten
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noch die Carolina gilt , iſt vereinfacht durch die Einſetzung eines Ober —

appellationsgerichtes .
Seit Jahren beſtrebt ſich überhaupt eine Reformparthei die Einrich —

tung des Staatsweſens zeitgemäß umzuwandeln und Graubünden befindet
ſich offenbar in einer Uebergangsperiode . Zwar ſtellen ſich , wie der Be —

ſchreiber des Kantons Graubünden in dem „ Gemälde der Schweiz !
ſagt , heute noch keine große Ergebniſſe , bei einem bloß oberflächlichen
Hinblick vielleicht nicht einmal die Anzeichen dazu dar , und „ es mag die

völlige Entwicklung deſſen , was kommen ſoll , vielleicht noch ein ganzes
Jahrzehend und ſelbſt weiter hinaus liegen . Immerhin aber hat ſich ſchon
dermalen im öffentlichen und im Privatleben gar Manches anders geſtaltet
oder anders zu geſtalten begonnen . “

„ Die neue Geſtaltungen , denen dieſes Ländchen entgegengeht , wer —

den vielleicht kein öffentliches und kein Privatverhältniß ganz unberührt
laſſen . Solche Veränderungen möchten vielleicht zu allernächſt dem fi —

nanziellen Syſtem des Staates bevorſtehen . Dieſen wird dann

eine Reform der Staatsverfaſſung auf dem Fuße folgen , ſofern

nicht ſchon der Verſuch zu jenen einzelnen Veränderungen und die Noth —

wendigkeit ſich ihnen zu unterziehen , noch ehe man damit zu Stande ge⸗
kommen iſt , eine totale Umgeſtaltung bis in die unterſten Fun —
damente des alten Gebäudes herbeiführt . “

„ Allgemeiner , durchgreifender und vielſeitiger , als kaum in einem an —

deren Volke aber , werden ſolche Umgeſtaltungen im Staatsleben hier auf

die Zuſtände im Privatleben einwirken , denn die durchgängige enge Ver —

kettung des politiſchen Organismus des Staates und ſeiner Unterabthei —

lungen mit den perſönlichen Verhältniſſen des einzelnen Bürgers iſt eine

der nothwendigſten Folgen der rein demokratiſchen Form , und dieſe muß
in Graubünden , vermöge der unendlichen Zerſplitterung in abgeſonderte
Gemeinweſen in beſonders hohem Maaße hervortreten . “—

XI .

Wanderluſt der Graubündner . — Die Graubündner in den Hee
ren des Auslandes . — Die Zuckerbäcker aus dem Engadin . —

Lebensweiſe des Volkes .

Ein eigenthümlicher charakteriſtiſcher Zug , den wir faſt bei allen

Hochgebirgbewohnern finden , iſt der abentheuernde , in die Fremde ſtre —
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